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Beratungsfolge Termin Art Zuständigkeit 

Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Bau 
und Verkehr 

19.01.2022 öffentlich Beratung und 
Empfehlung 

Hauptausschuss 20.01.2022 öffentlich Beratung und 
Empfehlung 

Gemeindevertretung Satow 27.01.2022 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
Gegenstand der Vorlage 

1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Satow, hier: Entwurf- 
und Auslegungsbeschluss 
 
 
Sachverhalt: 

Mit Beschluss vom 26.09.2019 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow die 

Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Satow beschlossen.  

Nach den durchgeführten frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB erfolgte die Erstellung der Entwurfsunterlagen unter Berücksichtigung der 

eingegangenen Hinweise und Anregungen. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 

einschließlich der Begründung mit Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und die beteiligten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu 

benachrichtigen.  

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 

machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 

abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben 

können.  

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange zu Planentwurf und Begründung einzuholen, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann. 

 

Rechtliche Grundlage: 
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§ 2 Abs. 2 BauGB - Abstimmung mit Nachbargemeinden 

§ 3 Abs. 2 BauGB - öffentliche Auslegung 

§ 4 Abs. 2 BauGB - Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Satow beschließt: 

1. Der Planentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Satow 

wird in der vorliegenden Fassung vom Januar 2022 beschlossen. Der Entwurf der 

Begründung einschließlich Umweltbericht wird in der vorliegenden Fassung 

gebilligt. 

2. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Satow mit 

der Begründung und Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 

öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von der 

Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens 

eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 

Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass 

nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 

Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben können. Eine Vereinigung 

im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 

einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes ist mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen 

der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht wurden, aber 

hätte geltend gemacht werden können. 

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 

werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen. 

 
 
 
 
Finanzierung: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt:keine 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
01_FNP_Planzeichnung_Januar 2022 
02_FNP_Begründung_Januar 2022 
03_Umweltbericht_Januar 2022 (1) 
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